
REPUBLIK öSTERREICH 
Der ßundesrninisrer für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/3-1-198.0 ,Wien, 1980 07 03 

ANFi<AGEBEANTvlORTlJNG 

betreffend die schriftliche Anfr,age der 
Abg. Dkfm. Gorton, Glaser, Rietl und Ge­
nossen 1 Nr. 547/J-NR/1980 vom 1980 05 08,. 

"TelefongebUhren in Österreich". 

SlIilAB 
1980 -D7- 03 
zu S1f1/J 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu'beantworten: 

Die im ,"Postmagazin" der Deutschen Bundespost kürzlich er­
schienene Kostenuntersuchung geht von Grundlagen aus, die 
für die BRD nicht aber für Österreich zutreffen .. 

So läßt sich et'#a ·das in der deutschen Untersuchung zugrunde­
gelegte Verhältnis der Ortsgespräche zu den Ferngesprächen 

. nicht a~f Österreich übertragen. 

Aber selbst eine Berechnung nach dem im nPostmagazinn ange­
gebenen Erm.ittlungsverfahren würde unter Zugrundelegung von 

Durchschni tts'JlJerten fUr die Herstellungs- u"'1d Grundgebühr 
zu einer GlobalsulTlme von S 7.087,-- führen. IÜes würde DH 985,­
und nicht dem in der Publikation angegebenen Betrag von 
DM 1. 195, - entsprechen. 

Des wal ten~n liegen 'z .... "ischen Österreich und der ERD gra­

v.ierende Untersci"üede in der Behandlung hilfloser, mittel­

loser und blinder Personen vor. Während dieser Personenkreis 

in Österreich von der Grundgebühr gänzlich ~efrei t .... verden kann, 
ist in der BRD nur eine Ermäßigung der GrundgebUhr um D}1 5,-­
möglich. In Österreich haben von der.Nöglichkeit einer Be-
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freiung mit Ende 1979 nicht weniger als 165.632 Personen Ge­
brauch gemacht. In einem internationalen Vergleich;mlissen 
aber derartIge Faktoren miteinbezogen werden. Insgesamt ge­
sehen liegt Österreich somit bei den Telefongebtihren im 
internat.:Lonalen Vergleich wa! t giinst!ger - etwa im M5.ttel­

feld - als im npostmagazin" dargestellt. 

Der Generaldirektor der österreichischen Post- und Telegraphen­
verwaltung hat sich daher sofort nach Bekanntwerden der Ver­
öffentlichung im npostmagaz,in" mit dem zuständigen Staats·· 
sekretär im Bundespostministerium in Bcnn in VerbindUng ge­
setzt und den Sachverhalt geklärt. 

f:U 1) und 2) 

Bei der letzten GebUhrenerhöhung zum 1.1.1977 wurden der 
österreichischen Interessenslage entsprechend gewisse An­
gleichungen vorgenommen. 

So kam es etwa zur Auflassung der Fernzone für GespräGhe über-
200 km und zur Einführung ei,ner einheitlichen Gebühr für Ge­
spräche über 100 km. 

Die finanziellen Auswirkungen eines verbillIgten Nacht- uT"d 

W.ochenendtarifes für Ferngespriich€ n.ach den Nachbarl8.:1dern 

werden derze itgeprUft ". 

Der in der Anfrage geforderte 'rerbilligte Vlochenc·ndtarif (ab 
Samstag 13.0G Uhr) [Ur ::::nla:1dsfernges-r::r'?che wurde berei ts mit 

1. 1. 1978 eingefUhr~. 

Der Bundesminister 

~. j 1 A 1\ 4 f i/ 
v"~ vvVlt .~. 

.. , 
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